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Antrag 1 1 

KjG Diözesankonferenz 2024 2 

Antragsteller*in: Diözesanausschuss 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz 2023 möge beschließen: 5 

Die Diözesankonferenz 2024 der KjG im Diözesanverband Augsburg findet vom 11.-13. Oktober 2024 6 

im Jugendtagungshaus Thomas Morus in Ettenbeuren statt. 7 

 

Begründung: 8 

In der KjG-Satzung heißt es: „Die Diözesankonferenz ist das oberste beschlussfassende Organ des 9 

Diözesanverbandes“ (Punkt 3.4.1.). Die Geschäftsordnung der Diözesankonferenz beschreibt in § 1: 10 

„Der Termin der jährlichen Diözesankonferenz wird von der Diözesankonferenz beschlossen“. Das 11 

dritte Wochenende im Oktober hat sich als Termin bewährt. 2024 fällt der Termin des 12 

Herbstbundesrates auf dieses Wochenende, daher weicht die Diözesankonferenz auf das 13 

Wochenende vorher aus. 14 
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Antrag 2 1 

Jahresprogramm 2024 2 

Antragsteller*in: Diözesanausschuss 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz 2023 möge folgendes Jahresprogramm beschließen: 5 

 30.10. - 04.11.23 Mo.-Sa. Allerheiligen-Grundkurs für (angehende) 

Gruppenleiter*innen 

Schute 

 30.10. - 04.11.23 Mo.-Sa. Werkeln in Ettenbeuren Hausteam 

P1 01. - 06.04. Mo.-Sa. Oster-Grundkurs für Gruppenleiter*innen Schute 

P2 01. - 06.04. Mo.-Sa. Werkeln in Ettenbeuren Hausteam 

P3 18. - 21.04. Do.-So. 72h-Aktion  BDKJ 

P4 30.05. - 02.06. Do.-So. DV-Zeltlager (Fronleichnam) AK Lager 

P5 22.06. Sa. ? Thomas-Morus-Gedenktag ? ? 

P6 06.07. Sa. Ulrichs-Jubiläum: Familienfest im 

Rote-Tor-Park in Augsburg 

Bistum/BDKJ  

P7 03. - 06.10. Do.-So. LautStark! - Kinder-/Jugendgipfel in 

Würzburg 

KjG-Bundesebene 

P8 11. - 13.10. Fr.-So. Diözesankonferenz DA 

P9 28.10. - 02.11. Mo.-Sa. Allerheiligen-Grundkurs für (angehende) 

Gruppenleiter*innen 

Schute 

P10 28.10. - 02.11. Mo.-Sa. Werkeln in Ettenbeuren Hausteam 

 

Begründung: 6 

Erfolgt mündlich 7 
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Antrag 3 1 

Änderung der Satzung 2 

Antragsteller*in: Diözesanleitung 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz möge die überarbeitete Satzung beschließen. Neben einigen kleineren 5 

Anpassungen werden folgende Punkte angepasst: 6 

Bezirke: Aktuell muss es laut Satzung Bezirke geben, die aber nicht existieren. Aus diesem Grund wird 7 

der entsprechende Abschnitt komplett aus der Satzung gestrichen sowie die Stellen angepasst, an 8 

der die Bezirke erwähnt werden. Außerdem kann durch den Wegfall der Bezirke die nächsthöhere 9 

Ebene der Pfarrgemeinschaften und Einzelmitglieder auf die Diözesanebene konkretisiert werden. 10 

Rechtsform: Bisher ist die Rechtsform der Pfarrgemeinschaften und des Diözesanverbands nur nach 11 

dem BGB geregelt, dies wird durch die Rechtsform nach dem Kirchenrecht ergänzt. 12 

Frist für Wahlvorschläge: Mit der Einladung der Mitgliederversammlung der Pfarrgemeinschaften 13 

und der Einzelmitgliederkonferenz muss bisher eine Frist für Wahlvorschläge verschickt werden. 14 

Allerdings sind Vorschläge bis zum Schließen der Wahlliste möglich, daher wird diese Formulierung 15 

gestrichen. 16 

Einzelmitglieder: Bisher fehlen klare Regelungen zu den Einzelmitgliedern, diese werden analog zur 17 

Pfarrgemeinschaft ergänzt. 18 

Einzelmitgliederkonferenz: Die DL wird analog zur Mitgliederversammlung der Pfarrgemeinschaft 19 

auch in der Einzelmitgliederkonferenz beratendes Mitglied. 20 

Wahlausschuss: Mitglieder des Wahlausschusses müssen ihr Amt im Wahlausschuss ruhen lassen, 21 

wenn sie für ein Amt selbst zur Wahl stehen. Ein Rücktritt für die Dauer der Wahl, wie bisher in der 22 

Satzung beschrieben, ist nicht möglich. 23 

Aufgaben Diözesanleitung: Die Vertretung auf Landesebene wird mit in die Aufgaben der 24 

Diözesanleitung aufgenommen. 25 

Anhang: Die Ettenbeurer Erklärung (Regelungen zur geistlichen Leitung) und die Bestimmungen zur 26 

Mitgliedermeldung werden als Anhang in das Satzungsdokument aufgenommen. 27 

 

Begründung: 28 

Die auf der letzten Diözesankonferenz beschlossene Satzungsänderung wurde nur teilweise von der 29 

Bundesleitung genehmigt. Die Auflagen zur Genehmigung der Satzung sowie einige Empfehlungen 30 

und kleinere Änderungen werden mit diesem Antrag in die Satzung eingebracht. 31 
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Antrag 4 1 

Bestimmungen zur Mitgliedermeldung 2 

Antragsteller*in: Diözesanleitung 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz 2023 möge folgende Bestimmungen zur Mitgliedermeldung beschließen: 5 

1. Festlegung des Beitrags 6 

Für die Festlegung der Mitgliedsbeiträge ist laut Satzung das Geburtsjahr entscheidend. Der Stichtag 7 

ist der 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres. Das bedeutet, dass das Alter des Mitgliedes an 8 

diesem Tag für die Einstufung entscheidend ist. So ist es auch in der Mitgliederdatenbank (Mida) 9 

automatisiert hinterlegt. 10 

a. Beitrag Dauermitglied an KjG-Pfarrgemeinschaft 11 

Der Beitrag, den die Pfarrgemeinschaft von ihren Mitgliedern einzieht, kann jede 12 

Pfarrgemeinschaft auf der Mitgliederversammlung individuell entscheiden. 13 

b. Beitrag KjG-Pfarrgemeinschaft an Diözesanverband 14 

Laut Satzung legt die Diözesankonferenz die Einstufung der Beiträge zwischen den Pfarreien 15 

und der Diözesanebene fest. Aktuell gelten folgende Einstufungen: 16 

1. Kinderstufe bis 13 Jahre 22,50 € 17 

2. Jugendstufe von 14 bis 17 Jahren 25,00 € 18 

3. Junge Erwachsene ab 18 Jahre 27,50 € 19 

4. Familienbeitrag (ab drei Geschwister) 60,00 € 20 

Die Einstufungen der Diözesanebene können von den KjG-Pfarrgemeinschaften übernommen 21 

werden und sind in der Mitgliederdatenbank als Grundeinstellung eingestellt. 22 

2. Fristen für die Mitgliedermeldung 23 

Nur ordentlich gemeldete Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung bzw. auf der 24 

Diözesankonferenz ein Stimmrecht. Ordentlich gemeldet sind Mitglieder, die den entsprechenden 25 

Jahresbeitrag bezahlt haben und in der Mida geführt sind. 26 

a. Meldung Dauermitglied an KjG-Pfarrgemeinschaft 27 

Die Beitragszahlung an die KjG-Pfarrgemeinschaft muss spätestens am Tag der 28 

Mitgliederversammlung erfolgt sein. 29 

b. Meldung KjG-Pfarrgemeinschaft an Diözesanverband 30 

Die Meldung der Pfarreimitglieder über die Mida an den Diözesanverband muss spätestens 31 

3 Wochen vor der Diözesankonferenz erfolgt sein. 32 

Der Zahlungseingang muss spätestens 10 Tage vor der Diözesankonferenz erfolgt sein. 33 
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3. Schnuppermitgliedschaft 1 

Schnuppermitglieder werden in der Mida als „beitragsfreie Mitglieder“ geführt. 2 

Der Status der Schnuppermitgliedschaft kann im Laufe der 12 Monate zu jedem Zeitpunkt in eine 3 

Dauermitgliedschaft geändert werden, indem der Mitgliedsbeitrag für das laufende Kalenderjahr in 4 

voller Höhe geleistet wird. Diese Beitragszahlung wird als Willenserklärung gewertet, der KjG als 5 

aktives Mitglied beizutreten. Falls ein Stimmrecht wahrgenommen werden möchte, sind die 6 

entsprechenden Fristen zu beachten.  7 

Abweichende Einzelfallregelungen können von der Diözesanleitung getroffen werden. 8 

4. Einzelmitgliedschaft 9 

Die Einzelmitglieder bezahlen ihre Beiträge direkt an den Diözesanverband. Es gelten die gleichen 10 

Zahlungsfristen wie für KjG-Pfarrgemeinschaften (2.b). 11 

 

Begründung: 12 

An einigen Stellen der Satzung wird auf die „Bestimmungen zur Mitgliedermeldung“ verwiesen. Zu 13 

diesen wurden bisher nur Teile in einzelnen Regelungen beschlossen. Nun sollen alle Regelungen in 14 

einem Dokument zusammengefasst und beschlossen werden sowie als Anhang an die Satzung 15 

angehängt werden. 16 
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Antrag 5 1 

Änderung der Geschäftsordnung 2 

Antragsteller*in: Diözesanleitung 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz möge die überarbeitete Geschäftsordnung beschließen. Neben einigen 5 

kleineren Anpassungen werden folgende Punkte angepasst: 6 

Anträge: Frauen- und Männerkonferenz werden gestrichen, da es diese laut Satzung nicht mehr gibt. 7 

Beschlussfähigkeit: Die Einzelmitglieder werden in der Beschlussfähigkeit wie eine Pfarrei behandelt. 8 

Geschäftsordnungsanträge: Einige Geschäftsordnungsanträge werden neu aufgenommen. 9 

Abstimmungen: Ein fehlender Halbsatz wird ergänzt, außerdem wird die geschlechtsgetrennte 10 

Beratung angepasst. 11 

Wahlen: Bisher ist nicht definiert, dass Wahlen grundsätzlich geheim sind, das wird angepasst. Die 12 

bekannten Kandidat*innen für das Amt der Diözesanleitung müssen den Mitgliedern der 13 

Diözesankonferenz bisher vorher benannt werden, dies wird gestrichen. 14 

Delegationen: Die geschlechtergerechte Besetzung von Delegationen wird angepasst. 15 

Textform statt Schriftform: Rechtlich ist Schriftform ein unterschriebenes Dokument auf Papier, 16 

Textform lässt auch andere Möglichkeiten wie E-Mails zu. 17 

 

Begründung: 18 

Durch die Satzungsänderung müssen auch einige Punkte der Geschäftsordnung angepasst werden, 19 

außerdem werden einige kleinere Änderungen aufgenommen. 20 
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Antrag 6 1 

ISK der KjG 2 

Antragsteller*in: Arbeitskreis ISK, Diözesanleitung 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz 2023 beschließt die vorliegende Fassung des erstellten Institutionellen 5 

Schutzkonzepts (ISK). 6 

Redaktionelle Änderungen werden im Nachgang angepasst. 7 

Das ISK soll kein Papier für die Ewigkeit sein, sondern permanent überprüft werden. Eine erneute 8 

Überprüfung soll auf der Diko 2025 angestoßen werden. 9 

 

Begründung: 10 

Der Arbeitskreis ISK wurde auf der Diko 2021 gegründet mit dem Auftrag, zur Diko 2023 ein ISK für 11 

den KjG Diözesanverband Augsburg zu erarbeiten. In einem längeren Prozess haben wir nun diesen 12 

Entwurf in Zusammenarbeit mit der Präventionsstelle des Bistums erarbeitet. Die Präventionsstelle 13 

des Bistums hat unser ISK bereits vorgeprüft und grünes Licht für diese Version gegeben. 14 

Der Verhaltenskodex wurde bereits auf der Diko 2022 genehmigt. Aus diesem Grund wollen wir 15 

keine inhaltlichen Veränderungen während der Versammlung vornehmen. Wir wollen damit 16 

verhindern, dass sich danach einzelne Passagen widersprechen oder das ISK mit unseren Änderungen 17 

ggf. von der Präventionsstelle nicht freigegeben wird. 18 

Wenn ihr inhaltlich etwas ändern wollt, gebt uns entweder im Vorfeld Bescheid oder bringt euch bei 19 

der nächsten Überarbeitungsrunde mit ein. 20 
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Antrag 7 1 

Einrichtung Arbeitskreis „Umsetzung ISK“ 2 

Antragsteller*in: Arbeitskreis ISK, Diözesanleitung 3 

 

Antragsgegenstand: 4 

Die Diözesankonferenz 2023 richtet einen Arbeitskreis „Umsetzung ISK“ für eine Zeit von 2 Jahren 5 

ein. 6 

Ziel des Arbeitskreises ist die Erarbeitung unterschiedlicher Handreichungen, Unterlagen oder 7 

Angebote, die die Themenfelder des ISK einfach in der Arbeit vor Ort und dem DV umsetzbar 8 

machen. 9 

Der Arbeitskreis besteht aus 7 Personen, die sich wie folgt zusammensetzen: 10 

• 3 von der Diözesankonferenz gewählte Frauen 11 

• 3 von der Diözesankonferenz gewählte Männer 12 

• 1 von der Diözesankonferenz gewählte diverse Person 13 

Der Arbeitskreis bestimmt eine*n Sprecher*in, der*die für regelmäßige Terminfindungen 14 

verantwortlich ist und als Kontaktperson für die Diözesanleitung dient. Die Diözesanleitung erhält 15 

eine beratende Stelle. Der Arbeitskreis kann zusätzliche beratende Personen hinzuziehen. 16 

 

Begründung: 17 

Der AK ISK hat von der Diko 2021 bis zur Diko 2023 das Institutionelle Schutzkonzept vor allem zur 18 

Prävention Sexualisierter Gewalt erstellt. In diesem Prozess sind einige Maßnahmen aufgekommen, 19 

die sinnvoll wären umzusetzen.  20 

Es sind bereits Maßnahmen im ISK erwähnt. Diese sollen als Grundlage dienen. Natürlich dürfen 21 

eigene Schwerpunkte gesetzt und neue Ideen entwickelt werden.  22 

Der Arbeitskreis soll explizit nicht das ISK überarbeiten! 23 
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